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ORTSENTWICKLUNG

Die Horwerinnen und Horwer freuen sich 
auf den öffentlichen Campus-Park. Das  
zeigen Reaktionen zum Projekt Campus 
Horw an der öffentlichen Infoveranstaltung 
und in den Eingaben der öffentlichen Mit-
wirkung im Frühjahr. Nun folgt darauf die 
öffentliche Auflage.

Vom 25. Februar bis 25. März lagen die Teil- 
änderung der Nutzungsplanung und der 
Bebauungsplan «Campus Horw» zur öffent-
lichen Mitwirkung auf. Zum Bebauungsplan 
Campus gingen 28 Eingaben von 21 Mit- 
wirkenden ein. 

Davon waren 13 Eingaben gleichlautend: 
Gewünscht wird ein öffentlich nutzbarer 
Mehrzweck- und Ausstellungsraum im künf-
tigen Campus. Er soll der Bevölkerung und 
externen Nutzenden als Ort für Begegnung, 
Ausstellungen und Installationen dienen. Ein 
entsprechendes Angebot haben die Hoch-

schule Luzern und die Pädagogische Hoch-
schule Luzern im gemeinsamen Leitbild  
bereits in Aussicht gestellt.

Vorfreude und Bedenken
In der Mitwirkung, aber auch schon an der 
Informationsveranstaltung von Gemeinde, 
Kanton und den beiden beteiligten Bildungs-
institutionen am 8. März gab es positive 
Äusserungen zum Projekt Campus. Beson-
ders geschätzt wurde der öffentliche Cha-
rakter des Campus-Parks. Man begrüsst es, 
dass mit dem Park öffentliche Freiräume 
und ein Café entstehen – Begegnungsorte  
für Studierende, Mitarbeitende und die  
Bevölkerung. 

Gleichzeitig wird deutlich, welches Thema 
besonders unter den Nägeln brennt: Trotz 
doppelt so vielen Angestellten und Stu-
dierenden soll die Zahl der Parkplätze nur  
geringfügig von rund 380 auf 400 erhöht 

«Campus Horw» liegt öffentlich auf – unter guten Vorzeichen

Aus der Vogelperspektive: Der Campus Horw, eingebettet in den Horwer Talboden.
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werden. Es gibt nun die Befürchtung, dass 
es zu mehr Fremdverkehr und -parkierung in 
den angrenzenden Wohnquartieren kommt. 
Dieses Risiko und Massnahmen dagegen 
sind allerdings im Mobilitäts- und Erschlies-
sungskonzept aufgeführt.

Würdigung des Kantons
Der Kanton Luzern würdigt in seiner Vorprü-
fung den Planungsprozess als fundiert und 
qualitätsorientiert und hält fest, dass das 
Resultat aus raumplanerischer Sicht über-
zeuge. Besonders hervorgehoben wird, dass 
«mit der Erneuerung und Erweiterung der  
Bauten sowie den unterschiedlichen Frei- 
räumen eine identitätsstiftende Campus-
landschaft entsteht, die sowohl für die 
Studierenden und Mitarbeitenden als auch 
für die Bevölkerung einen beachtlichen 
Mehrwert schafft». Ausserdem begrüsst 
der Kanton, dass das Projektvorhaben mit 
dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz 
(SNBS) mit Status «Gold» zertifiziert werden 
soll. Auch das Mobilitäts- und Erschlies-
sungskonzept erachtet er als sehr fundiert. 
Als besonders dringlich stuft er sichere, vom 
motorisierten Verkehr getrennte Wegführun-
gen für Fuss- und Veloverkehr ein. 

Wie geht es weiter?
Vom 30. Mai bis 28. Juni wird das Dossier 
Campus Horw öffentlich aufgelegt. Im  
Foyer des Gemeindehauses liegt die Teil- 
änderung der Nutzungsplanung (Zonenplan 
A und Bau- und Zonenreglement) sowie der 
Bebauungsplanentwurf Campus (Situation 
und Sonderbauvorschriften) während der 
Öffnungszeiten von 8 bis 11.45 und von 14 
bis 17 Uhr zur Einsicht auf. Personen und 
Institutionen mit einem schutzwürdigen In-
teresse können innerhalb der Auflagefrist 
Einsprache erheben. Die Einsprachebe-
fugnis für Personen und Organisationen  
richtet sich nach Paragraf 207 Planungs- 
und Baugesetz. Im Herbst 2022 soll die  
Vorlage voraussichtlich dem Einwohnerrat 
zur Beschlussfassung vorgelegt werden.  
Die Urnenabstimmung ist für den Sommer 
2023 geplant.

Einsprachen sind mit einem Antrag und  
einer Begründung schriftlich im Doppel beim 
Baudepartement, Gemeindehausplatz 1, 
Postfach, 6048 Horw, einzureichen.  

 • Digitale Unterlagen:  
www.horw.ch/auflage 
Themen-Website zum Projekt:  
www.campushorw.lu.ch


